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Beschlussvorschlag einschl. Deckungsvorschlag, Alternative 
 
Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung beschließt den in der Problemstellung ausgeführten Empfeh-
lungen der Stadtarbeitsgemeinschaft Behindertenpolitik zu folgen und beauftragt die Verwaltung die Emp-
fehlungen umzusetzen. 
 
Dem Ausschuss für Schule und Weiterbildung ist bewusst, dass das Vorhandensein von sonderpädagogi-
schem Förderbedarf nicht plan- und steuerbar ist. Der Beschluss die Schülerzahlen an Förderschulen 
nicht auszuweiten, darf nicht dazu führen, dass Kindern eine sonderpädagogische Förderung versagt 
wird. 
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Problemstellung des Beschlussvorschlages, Begründung, ggf. Auswirkungen 
 
Gemäß der Vereinbarung in der Sitzung des Stadtvorstands am 10.05.2005 werden alle Beschluss-
empfehlungen der Stadtarbeitsgemeinschaft Behindertenpolitik als Beschlussvorschlag in den zu-
ständigen Fachausschuss eingebracht. 
 
In der Sitzung der Stadtarbeitsgemeinschaft Behindertenpolitik am 19.06.2008 wurde folgende Be-
schlussempfehlung abgegeben: 
 
„Beschlussempfehlung Gemeinsamer Unterricht von Kindern mit und ohne Behinderung 
 
Das Thema „Gemeinsamer Unterricht“ wurde in vergangenen Sitzungen der Stadtarbeitsgemein-
schaft Behindertenpolitik intensiv diskutiert. Daneben gab es Diskussionen zwischen Vertretern der 
Stadt und Organisationen, die den „GU“ fordern, hauptsächlich bestehend aus den Eltern behinderter 
Kinder. In diesen Diskussionen und Gesprächen wurden folgende Forderungen erhoben: 
 

• Ein Berichtswesen seitens der Verwaltung über den Stand der Umsetzung des Ratsbeschlus-
ses vom 30.8.2007 zur Verdoppelung der Plätze im Gemeinsamen Unterricht bis zum Jahre 
2010 und über die Pläne zur weiteren Verwirklichung des Ratsbeschlusses. Ein besonderer 
Augenmerk soll darauf gelegt werden, welche Maßnahmen vorgesehen sind, um sicher zu 
stellen, dass Kinder mit Behinderung, die bereits am Gemeinsamen Unterricht in der 4. Klasse 
einer Grundschule teilnehmen, zukünftig einen Platz im Gemeinsamen Unterricht einer weiter-
führenden Schule finden? Die Stadtarbeitsgemeinschaft Behindertenpolitik bittet halbjährlich 
um Auskunft über den Stand der Umsetzung. 

• Den Schulentwicklungsplan Förderschulen, der derzeit überarbeitet wird, zurückzuziehen und 
stattdessen bis zum Jahre 2010 einen Integrationsplan zu erarbeiten, der dann auf Basis der 
Verdoppelung des Gemeinsamen Unterrichts die weitere Entwicklung zur schulischen Inklusi-
on in Köln plant. Zu berücksichtigen sei auch, wie konzeptionell eine hohe Unterrichtsqualität 
und geeignete Förderung aller Schülerinnen und Schüler sichergestellt werden soll.  

• Dieser Integrationsplan sollte konkrete Zielvorgaben enthalten, wie die Stadt Köln die Integra-
tionsquote behinderter Schülerinnen und Schüler von heute zehn Prozent steigern will. Eine 
mögliche Bezugsgröße wäre der europäische Durchschnitt von 60 Prozent Integration, der in 
überschaubarer Zeit (5 Jahre?) erreicht werden könnte, mit einer anschließenden zu konkreti-
sierenden weiteren Integrationsperspektive.  

• Flankierend sollte der Rat beschließen, dass die Schülerzahlen an Förderschulen nicht aus-
geweitet werden. Dringend erforderliche Instandsetzungsarbeiten, bauliche Erweiterungen 
und Ausstattungsverbesserungen sowie erforderliche Neubauten sind zur Sicherung einer ho-
hen Unterrichtsqualität durchzuführen. In allen Fällen sollten von vornherein zukünftige Schul-
konzept für inklusiven Unterricht bei den Planungen berücksichtigt werden. 
 

Die genannten Forderungen werden von der Stadtarbeitsgemeinschaft Behindertenpolitik unterstützt. 
Diese Stellungnahme soll an die zuständigen Ausschüsse, u. a. den Ausschuss für Schule und Wei-
terbildung, weitergeleitet werden.“ 
 
 
Ziel der Verwaltung ist es, die Wahlfreiheit zwischen unterschiedlichen Förderorten zu ermöglichen 
und die Voraussetzungen zu schaffen, Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf bereits prä-
ventiv im Vorschulbereich zu fördern und die Förderung an den allgemeinen Schulen fortzusetzen, 
unabhängig davon ob ein AO-SF-Verfahren erforderlich ist oder nicht. Das aufzubauende Angebot 
muss flexibel sein und auf Bedarfsveränderungen reagieren können. 
 
Hierzu müssen möglichst viele allgemeine Schulen in die Lage versetzt werden, sich dem Thema GU 
in allen Förderschwerpunkten zu stellen. Die Wahlfreiheit der Eltern bedingt jedoch auch ein Angebot 
an gut ausgebauten Förderschulen. In den Förderschwerpunkten Sprache, geistige Entwicklung und 
körperliche und motorische Entwicklung entscheiden sich viele Eltern bewusst für eine spezialisierte 
Förderschule. 
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Aufgrund der langen Verweildauer der Schülerinnen und Schüler im System Schule (bis zu 13 Jahre 
Regelschulzeit) ist eine Umstellung des Systems „auf einen Schlag“ nicht realisierbar. Dies zeigen 
auch die in der jüngeren Vergangenheit durchgeführten schulorganisatorischen Veränderungen wie 
die Einführung von G8 (Abitur nach 12 Schuljahren), Umstellung auf Ganztagsbetrieb, aber auch die 
Einführung der Offenen Ganztagsschule (OGTS) im Primarbereich.  
 
Für einen Erfolg der Systemumstellung muss Zeit für die Entwicklung gewährt werden. Durch die ge-
samtstädtische Konzeption von Kompetenzzentren kann es gelingen, das Ziel, die Schülerzahlen im 
GU zu verdoppeln, sogar zu übertreffen. Eine 60%ige Integration innerhalb von 5 Jahren zu errei-
chen, erscheint jedoch auch unter zügiger Weiterentwicklung gut funktionierender Kompetenzzentren 
nicht realistisch. Die sonderpädagogische Förderung in der allgemeinen Schule im Rahmen der 
Kompetenzzentren, aber auch der neuen GU-Schulen, beginnt aufbauend mit der Eingangsklasse. 
Köln startet in der Pilotphase mit 2 Kompetenzzentren, die flächendeckende Ausweitung kann vor-
aussichtlich erst in drei Jahren beginnen. Im Netz der Kompetenzzentren besteht neben dem deutlich 
verbesserten Angebot an sonderpädagogischer Förderung in den allgemeinen Schulen weiterhin 
auch die Wahlmöglichkeit einer spezialisierten Förderschule. 
 
Unabhängig von dieser Zielsetzung ist festzustellen, dass die meisten Schulgebäude der jetzigen 
Förderschulen bezogen auf Größe und Ausstattung nicht den aktuellen und künftigen Anforderungen 
an einen ordentlichen Schulbetrieb entsprechen. Es gibt einen erheblichen baulichen Nachbesse-
rungsbedarf für die jetzt und in den nächsten Jahren vorhandenen Schülerbestand. Die Schülerinnen 
und Schüler die heute und zukünftig eine Förderschulen besuchen, haben ein Anrecht darauf, dass 
auch in diesen Gebäuden ein lehrplangemäßer Unterricht erfolgen kann und somit die Chancen einen 
Schulabschluss zu erwerben nicht durch eine unzulängliche Gebäudesituation reduziert werden. 
 
Wichtig ist: Auch die Schulgebäude der jetzigen Förderschule werden mittel- und langfristig benötigt, 
um Kölner Schülerinnen und Schüler zu unterrichten. Und zwar unabhängig davon, ob diese Kinder 
und Jugendlichen einen sonderpädagogischen Förderbedarf aufweisen oder nicht. 
 
Sofern Schulstandorte derzeit durch Förderschulen genutzt werden bzw. neue Schulstandorte für 
Förderschulen entwickelt werden müssen, ist es erforderlich diese Standorte so zu gestalten, dass 
das Gebäude grundsätzlich den Anforderungen einer allgemeinen Schule mit inklusivem Unterricht 
entsprechender Größe angepasst werden kann. Selbstverständlich müssen bei den Planungen auch 
zukünftige Kompetenzzentren im Rahmen der stadtweiten Versorgung mitgedacht werden. 
 
 
Weitere Erläuterungen, Pläne, Übersichten siehe Anlage(n) Nr. 
 
 
 


